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vom 21.11.2018 zu 178873 (XXVI.GP)

An den

Prasident des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: BMVIT-11.000/0023-1/PR3/2018 21. November 2018

Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Bernhard, Kolleginnen und Kollegen haben am 27.
September 2018 unter der Nr. 1788/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend Aufhebung des , Luft-100er" gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen1, 2 und 3:

» Auf Basis welcher Studien begriindet der Herr Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und
Technologie die Aussage, dass der , Luft-100er" in Bezug auf Emissionen und Schadstoffen
nicht viel bringen wiirde? Bitte um Ubermittlung der Studien.

» Wann und von wem wurden diese Studien beauftragt?

» Von wem und wann wurden diese Studien durchgefihrt?

Es bedarf keiner Studien um zu wissen, dass Nullemission-Fahrzeuge keine Emissionen aus-
stofRen, sondern lediglich, wie auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, sehr geringe Men-
gen an Feinstaub durch Reifen- und Bremsantrieb. Die Aufhebung der Beschrankung ,Luft-
100er" fhrt in Bezug auf Emissionen und Schadstoffen bei Nullemission-Fahrzeuge zu keiner

Verschlechterung der Luftqualitat.

Die Beauftragung diesbeziglicher Studien wirde dem Grundsatz der Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmal3igkeit entgegenstehen, da Allgemeinwissen keiner wissen-
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schaftlichen Bestatigung bedarf.

Zu Frage 4:
» Wurde die Studie vom Umweltbundesamt betreffend direkter Auswirkungen von gesteigerten

Fahrgeschwindigkeiten, v.a. von Tempo 100 auf 130, auf den Anstieg von Emissionen in lhrem
Vorschlag bertcksichtigt?

a. Wenn ja, inwiefern?

b. Wenn nein, warum nicht?

Der Sachstandsbericht Mobilitat, dessen Kurzfassung noch nicht verdffentlicht wurde, nennt
die Herabsetzung des Tempolimits von 130 auf 100 km/h auf Autobahnen und SchnellstralRen
fur Pkws als eine von 50 moglichen Maf3nahmen zur Reduktion von Treibhausgasen. Die Stu-
die des Umweltbundesamts wurde insofern bericksichtigt, als das Umweltbundesamt keine
Empfehlung oder Prioritatensetzung abgibt, sondern viele mogliche Wege zur Erreichung der
Klimaziele nennt.

Die Senkung der Geschwindigkeitsbeschrankung ware eine von vielen denkbaren Maf3nah-
men. Das Umweltbundesamt hat diese Mal3nahmen analysiert, nicht jede davon ist zur Ziel-
erreichung notwendig. Zudem hat die beauftragte Umfrage des Umweltbundesamtes ge-
zeigt, dass die Akzeptanz von Geschwindigkeitsbeschrankungen auf Autobahnen, selbst mit
Ausnahmen fir E-Fahrzeuge, seitens der Bevolkerung nicht gegeben ist. Es gibt somit im Sin-
ne der CO2-Ersparnis gleichwertige und vor allem hinsichtlich Akzeptanz bessere Mal3nah-
men.

Zu Frage 5:
> Bitte um Ubermittlung der Messwerte (alle seit der Einfihrung bis zur letzten Messung)

entlang aller Tempo-100 Strecken betreffend den Ausstof3 von NOx, Feinstaub und CO2,
aufgeschlisselt je Bundesland.

Die Messwerte liegen mir leider nicht vor, diesbeziglich darf ich Sie an die dafir zustandige
Bundesministerin fir Nachhaltigkeit und Tourismus verweisen.

Zu den Fragen 6 und 8:

> Bitte um Ubermittlung der Messwerte (alle seit der Einfihrung bis zur letzten Messung)
entlang aller Tempo-140 Strecken betreffend den Ausstof$ von NOx, Feinstaub und CO2,
aufgeschlisselt je Bundesland.

> Beiallen Autobahnabschnitten, wo dies der Fall ist (Tempo-140 Teststrecke folgt Tempo-
100 Strecke oder umgekehrt): Haben sich die Messwerte auf den Tempo-100 Teststre-
cken bzgl. NOx, Feinstaub und CO2 verschlechtert? Bitte um Ubermittlung aller Mess-
werte geordnet nach Bundesldndern.
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Da die EinfGhrung von Tempo-140 Strecken erst erfolgt ist, kann ich aufgrund der Kirze die-
ser Malinahme noch keine fundierten Aussagen bzw. aussagekraftigen Werte Uberliefern. Es
ist geplant, die Ergebnisse nach einem Testjahr zu evaluieren. Sollte sich herausstellen, dass
es zu einer massiven Schadstoffzunahme gekommen ist, die Verkehrssicherheit deutlich ab-
genommen oder sich die Larmbelastigung deutlich erhoht hat, ist angedacht, das Projekt 140
km/h nicht weiter zu verfolgen.

Zu Frage7:
» Auf welchen Autobahnabschnitten folgt eine Tempo-140 Teststrecke auf eine Tempo-

100 Strecke und umgekehrt?

Da die Anordnung von Tempo 100 km/h auf Autobahnen in der Regel nur fir einen begrenz-
ten Zeitraum erfolgt, kann ich daher keine aussagekréaftige Antwort geben.

Zu Frage 9:
» Haben Sie andere Vorschlige bzw. MafSnahmen in Planung, um die rechtlich verbindli-

chen Luftgitegrenzwerte einzuhalten?
a. Wenn ja, welche?
b. Wenn nein, wie wollen Sie sicherstellen, dass die Grenzwerte eingehalten werden?

Der Weg zum Erreichen der ehrgeizigen Klimaziele fGhrt im Verkehrsbereich Gber die Schaf-
fung von Anreizen und nicht Uber Verbote. Mit der Nahverkehrsmilliarde oder etwa mit der E-
Mobilitatsforderung wird zur Schadstoffreduktion angespornt.

Zu Frage 10:
» Welche Vorschldge haben Sie, um die Belastungen von Gesundheit und Umwelt bedingt

durch Emissionen und Schadstoffe zu minimieren?

Neben der strategischen Ausrichtung gibt es laufende konkrete Projekte meines Ressorts, die
zur Dekarbonisierung des Mobilitatssystems beitragen.

Mit Forschungsinvestitionen in Fahrzeugtechnologien unterstitzt das BMVIT alternative An-
triebe und Treibstoffe sowie auch Automatisierung seit vielen Jahren. Allein im Zeitraum
2012-2016 wurden Uber die Forschungsforderungsgesellschaft in diesem Bereich insgesamt
72 Projekte mit einer Férdersumme von 78,5 Millionen Euro unterstitzt. Mit dem Programm
~Leuchttirme der Elektromobilitat" wurden mehr als 50 Mio. Euro in sichtbare Leitprojekte
zur Erforschung und Industrialisierung der E-Mobilitdt investiert. Gemeinsam mit dem BMNT
und der Automobil- und Zweiradindustrie investiert das BMVIT dariber hinaus 72 Millionen
Euro im Rahmen des Aktionspakets Elektromobilitat fir Kaufpramien, den Ausbau der Infra-
struktur und zielgerichtete Programme.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Vorgehensweise werden durch das BMVIT maf3gebliche In-
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vestitionen in den Ausbau und Erhalt des 6ffentlichen Mobilitatsangebots getatigt. So inves-
tiert das BMVIT jahrlich rund 2,4 Mrd. Euro in das Schienennetz der OBB und rund 27 Mio.
Euro in die Privatbahninfrastruktur. Dazu kommen auch Investitionen in die stadtische Nah-
verkehrsinfrastruktur in der Bundeshauptstadt, wo fir den weiteren Ausbau der Wiener U-
Bahn rund 78 Mio. investiert werden (= Bundesanteil iHv 50%).

Zu den reinen Infrastrukturinvestitionen kommen zusatzlich noch grol3e Investitionen in das
Angebot an offentlichen Verkehrsdienstleistungen. Mit rund 742 Mio. Euro wird ein solides
offentliches Personenverkehrsangebot von OBB und Privatbahnen gewéhrleistet. Dariber
hinaus werden Uber 100 Mio. Euro fur die Forderung des Schienengiterverkehrs aufgewen-
det.

Damit wird bereits jetzt in ein attraktives Paket fir ein nachhaltigeres Verkehrssystem inves-
tiert. Diese Investitionen zeigen auch die entsprechende Wirkung. Wir sind somit schon auf
dem Weg zur erfolgreichen Zielerreichung. Es sind auch bereits weitere Projekte wie die Fort-
fuhrung und Erweiterung des E-Mobilitatspakets als auch zusatzliche Investitionen in den
Nahverkehr innerhalb der #mission2030 verankert. Derzeit werden diese im BMVIT ausgear-
beitet.

Zu Frage 11:
» Durch den Anstieg der Fahrgeschwindigkeit steigen Treibstoffverbrauch und Emissionen.

Bei Elektroautos steigt bei hheren Geschwindigkeiten der Stromverbrauch. Wie wollen
Sie daher mit Ihren Vorschlédgen, die mehr Treibstoffverbrauch und Emissionen bzw.
Stromverbrauch férdern, die Klimaziele erreichen?

Eines der Ziele der Bundesregierung ist der Ausbau erneuerbarer Energie. Strom sollte so
weit moglich aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden.

Zu Frage 12:
» Die geplante Ausnahme von Elektroautos beziiglich einzuhaltender Geschwindigkeitsli-

mits birgt héhere Unfallgefahr durch sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten und stért
auch den Verkehrsfluss. Wie stehen Sie zu diesen von mehreren Expert_innen angemerk-
ten Einwdnden?

Schon derzeit gibt es unterschiedliche Tempolimits fir Pkw (130 km/h), Pkw mit Anhanger
(100 km/h) und Lkw (80 km/h). Diese beeintrachtigen den Verkehrsfluss und die Verkehrssi-
cherheit kaum.

Um den Anteil an Elektroautos in Osterreich deutlich zu erhéhen, dies ist auch ein Schwer-
punkt der Klima- und Energiestrategie, sollen positive Anreize geschaffen werden. Daher wird
der Luft-100er fUr alle E-Autos ausgesetzt. Es ist schwer erkennbar, warum ein Tempolimit,
das zur Reduktion von Luftschadstoffen aktiviert wird, fir emissionsfreie E-Fahrzeuge gelten
soll.
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Zu Frage 13:
» Bundesminister Norbert Hofer bringt immer wieder das Argument der Zeitersparnis. Be-

zugnehmend auf eine durchgefihrte Studie des Umweltbundesamtes erspart sich ein_e
Autofahrer_in bei einer Strecke von ca. 20km und einer Fahrgeschwindigkeit von
130km/h im Vergleich zu Tempo 100 rein rechnerisch lediglich 3 Minuten. Dieser Zeitge-
winn fillt bei durchgefihrten Messungen der tatsdchlich gefahrenen Durchschnittsge-
schwindigkeiten sogar noch geringer aus. Wie begriinden Sie daher lhren Vorschlag?
Welche Auswirkungen hat die Fahrgeschwindigkeit von 130km/h auf einer Strecke von
20km im Vergleich zu Tempo 100 auf die Umwelt?

Gerade auf langeren Strecken, die haufig auf Autobahnen zuriickgelegt werden, fGhrt der
Wegfall der Beschrankung von 100 km/h nach dem IG-L fir Elektrofahrzeuge zu einem spur-
baren Zeitgewinn.

Die Fahrgeschwindigkeit 130 km/h anstatt 100 km/h hat auf einer Strecke von 20 km kaum
messbare Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem dann nicht, wenn die Autobatterien mit
Okostrom aufgeladen wurden.

Ing. Norbert Hofer

5von5

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
-3 - Datum 2018-11-21T09:55:12+01:00
= Bundesministerium
Verkehr, Innovation Seriennummer 1536119
und Technologie
Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
Prifinformation Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/

5von5

www.parlament.gv.at



X OSTE
& 1 .
/&

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Ty

7
)

/

Unterzeichner

Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC

2018-11-21T09: 57: 06+01: 00

Prifinformation

I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des

Ausdrucks finden Sie unter:

https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis

Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2018-11-21T09:55:12+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-11-21T09:57:06+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




